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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Hann. Münden 
 

 

Bebauungsplan Nr. 067 "Steintor" mit örtlichen Bauvorschriften im Ortsteil 
Hedemünden 

 

- Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3(1) Baugesetzbuch 

 

Ziel der Planung ist die Ausweisung von Siedlungsflächen, die im Flächennutzungsplan als 
solche bereits vorbereitet sind. Die Flächen sollen als Mischgebiete (MI), Allgemeine 
Wohngebiete (WA) und Verkehrsflächen festgesetzt werden. Es geht um eine angepasste 
Siedlungsentwicklung in Hedemünden, beidseitig der Straße ‚Steintor‘. Die örtlichen 
Bauvorschriften treffen Regelungen zur Dachform (Satteldach, Walmdach und geneigte 
Dächer mit einer Hauptdachneigung von 20° bis 45°), der Stellung baulicher Anlagen 
(traufständig zur Erschließungstrasse) und zu Werbeanlagen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 067 ‚Steintor‘ liegt im Ortsteil Hedemünden, 
am südöstlichen Ortsrand entlang der Erschließungsstraße ‚Steintor‘. 

Die Grenzen des Geltungsbereiches orientieren sich im Norden an der angrenzenden 
Bebauung, im Osten an der Abzweigung der Elleröder Straße und im Süden am Verlauf der 
Überschwemmungsgebietsgrenze der Werra. Zur Abgrenzung des Gebietes wurde im 
Süden eine fiktive Grenze im Abstand von 35 m zur südlichen Straßenbegrenzungslinie 
gezogen, um die Auswirkungen auf das Überschwemmungsgebiet zu minimieren. Im Westen 
schließt der Geltungsbereich an die bestehende Bebauung an. 

Der Geltungsbereich umfasst in der Gemarkung Hedemünden die Flurstücke 91/1, 94/1, 
98/3, 100/2, 105/4 und 107/2 sowie die Grabenparzelle 484 ganz, die Flurstücke 78, 77, 76, 
75/6, 75/3, 72, 71/1, 70/4, 70/3, 70/2, 102/1 und 99/2 teilweise sowie die Wegeparzellen 75/5 
und 464/4 teilweise, in der Flur 4 und in der Flur 5 die Flurstücke 74, 75 und 76 ganz sowie 
die Wegeparzelle 216/4 teilweise in einer Gesamtgröße von ca. 1,29 ha.  

Der Geltungsbereich ist aus der folgenden Übersichtsskizze ersichtlich: 
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Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 25.01.2016 über den Vorschlag 
des Ortsrates Hedemünden beraten, im Gebiet Steintor einen Bebauungsplan aufzustellen 
und empfohlen diesen aufzustellen.  

Gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird eine "frühzeitige Unterrichtung der 
Öffentlichkeit" durchgeführt. Gleichzeitig besteht Gelegenheit zur Erörterung der Planung 
und zur Äußerung.  

Zu diesem Zweck hängen die Vorentwürfe des Bebauungsplanes Nr. 067 "Steintor" mit 
örtlichen Bauvorschriften einschließlich Begründung und Umweltbericht  

in der Zeit vom 07.03. bis 24.03.2016 

während der Dienststunden im Verwaltungsgebäude der Stadt Hann. Münden, 
Böttcherstraße 3, 2. Stock, Zimmer 208/209, zu jedermanns Einsicht und weiteren 
Erläuterungen aus. 

Die "frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit" ersetzt nicht die öffentliche Auslegung des 
Planentwurfs. Diese erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt des Verfahrens. Die Bürger können 
zu gegebener Zeit während der öffentlichen Auslegung auch zu Einzelheiten des 
Bebauungsplanes Anregungen vorbringen. 

 

Hann. Münden, 01.03.2016 

Der Bürgermeister 

 

Gez. Harald Wegener 

 

 


